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68/58. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen 

 Die Generalversammlung, 

 überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die größte Gefahr für das Überleben der Menschheit 
darstellt, 

 eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 betreffend die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen218, 

 überzeugt, dass ein multilaterales, universales und bindendes Übereinkommen über das Verbot des 
Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseitigung der nuklearen Bedrohung und 
zur Schaffung eines geeigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur endgültigen Beseiti-
gung der Kernwaffen führen und so den Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden, 

 sich dessen bewusst, dass einige von der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände und zur Verbesserung des internationalen Klimas er-
griffene Maßnahmen zu dem Ziel der vollständigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können, 

 unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Ge-
neralversammlung219 heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben, in den internationalen 
Beziehungen zwischen den Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen Ver-
haltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden, 

 bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen 
und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolutionen 1653 (XVI) vom 24. No-
vember 1961, 33/71 B vom 14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979, 35/152 D v om 
12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981 erklärt hat, 

 entschlossen, ein internationales Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, 
der Lagerung und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer endgültigen Vernichtung herbeizufüh-
ren, 

 betonend, dass ein internationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen 
ein bedeutsamer Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen Beseitigung von Kernwaffen 
innerhalb einer festgelegten Frist wäre, 

 mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz auf ihrer Tagung 2013 nicht in der Lage 
war, die in Resolution 67/64 der Generalversammlung vom 3. Dezember 2012 verlangten Verhandlungen 
über diese Frage zu führen, 

 1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhandlungen aufzunehmen, um Einigung über ein 
internationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen unter allen Umständen zu erzielen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalversammlung über die Ergebnisse dieser Ver-
handlungen Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 68/59 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/412, Ziff. 22)220. 

______________ 
218 A/51/218, Anlage. 
219 Resolution S-10/2 
220 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Australien, Ban-
gladesch, Bhutan, China, Indien, Indonesien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Malaysia, Malediven, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Pakistan, Republik Korea, Singapur, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste 
und Vietnam. 
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68/59. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im 
Pazifik 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 30. November 1987 und 44 /117 F vom 
15. Dezember 1989, mit denen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien mit Sitz in Katmandu einrichtete und danach in „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik“ umbenannte, dessen Mandat darin besteht, den Mitglied-
staaten der asiatisch-pazifischen Region auf Ersuchen bei den von ihnen vereinbarten Initiativen und ande-
ren Tätigkeiten zur Durchführung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung durch die 
entsprechende Verwendung der verfügbaren Ressourcen fachliche Unterstützung zu gewähren, 

 es begrüßend, dass das Regionalzentrum im Einklang mit Resolution 62/52 der Generalversamm-
lung vom 5. Dezember 2007 von Katmandu aus betrieben wird, 

 unter Hinweis auf das Mandat des Regionalzentrums, den Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen 
Region auf Ersuchen bei den von ihnen vereinbarten Initiativen und anderen Tätigkeiten zur Durchführung 
von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung fachliche Unterstützung zu gewähren, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs221 und mit dem Ausdruck ihres Dankes an 
das Regionalzentrum für die wichtige Arbeit, die es bei der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen 
leistet, indem es Tagungen, Konferenzen und Arbeitstagungen in der Region ausrichtet, darunter die am 
3. und 4. Dezember 2012 auf der Insel Jeju (Republik Korea) abgehaltene elfte Gemeinsame Konferenz der 
Vereinten Nationen und der Republik Korea über Abrüstungs- und Nichtverbreitungsfragen, die vom 
11. bis 13. Dezember 2012 in Bangkok abgehaltene Arbeitstagung zum Aufbau nationaler Kapazitäten für 
die Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, die am 26. und 27. Februar 2013 in 
Kuala Lumpur abgehaltene Asiatische Regionaltagung zur Erleichterung des Dialogs über den Vertrag über 
den Waffenhandel sowie die vom 30. Januar bis 1. Februar 2013 in Shizuoka (Japan) abgehaltene vierund-
zwanzigste Konferenz der Vereinten Nationen über Abrüstungsfragen zum Thema „Schaffung einer friedli-
chen und sicheren Zukunft: Drängende Fragen und mögliche Lösungen“, 

 anerkennend, dass Nepal seine finanziellen Zusagen rechtzeitig erfüllt hat, um den Betrieb des Re-
gionalzentrums zu ermöglichen, 

 1. bringt ihre Befriedigung über die Tätigkeiten zum Ausdruck, die das Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik im vergangenen Jahr durchgeführt hat, 
und bittet alle Staaten der Region, die Tätigkeiten des Zentrums weiter zu unterstützen, so auch indem sie 
sich nach Möglichkeit weiter daran beteiligen und Punkte zur Aufnahme in das Tätigkeitsprogramm des 
Zentrums vorschlagen, um zur Durchführung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung 
beizutragen; 

 2. spricht der Regierung Nepals ihren Dank dafür aus, dass sie durch ihre Zusammenarbeit und 
finanzielle Unterstützung den Betrieb des Regionalzentrums von Katmandu aus ermöglicht hat; 

 3. spricht dem Generalsekretär und dem Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen ihre Anerken-
nung dafür aus, dass sie die notwendige Unterstützung gewähren, um den reibungslosen Betrieb des Re-
gionalzentrums von Katmandu aus sicherzustellen und die Voraussetzungen für ein wirksames Arbeiten des 
Zentrums zu schaffen; 

 4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen in der asiatisch-pazifischen Region, 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen, freiwillige 
Beiträge, die einzige Mittelquelle des Regionalzentrums, zur Stärkung und Durchführung seines Tätigkeits-
programms zu leisten; 

______________ 
221 A/68/112. 



II.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses 

278 

 5. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die Rolle, die das Regionalzentrum bei der 
Förderung der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des Friedens, der Sta-
bilität und der Sicherheit bei ihren Mitgliedstaaten spielt; 

 6. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozesses für den Aufbau der Praxis eines gesamt-
regionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Unterpunkt „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüs-
tung in Asien und im Pazifik“ unter dem Punkt „Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Do-
kuments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neu-
nundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/60 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/412, Ziff. 22)222. 

68/60. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik 

 Die Generalversammlung,  

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 
1987 und 43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 67/66 vom 3. Dezember 2012 und alle früheren Resolutio-
nen mit dem Titel „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik“, 

 in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter fachliche Unterstützung für die Durchfüh-
rung regionaler und subregionaler Initiativen bereitstellt und verstärkt zur Koordinierung der auf Frieden 
und Abrüstung und die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gerichteten Anstrengun-
gen der Vereinten Nationen beigetragen hat, 

 in Bekräftigung des Mandats des Regionalzentrums, den Mitgliedstaaten der Region auf Antrag 
fachliche Unterstützung für ihre Initiativen und anderen Tätigkeiten zur Durchführung von Maßnahmen im 
Dienste des Friedens und der Abrüstung und zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
bereitzustellen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs223 und mit dem Ausdruck ihrer Anerken-
nung für die wichtige Hilfe, die das Regionalzentrum mehreren Ländern in der Region auf Antrag leistet, 
unter anderem durch Programme zum Kapazitätsaufbau und zur technischen Hilfe sowie durch Informa-
tionsarbeit, bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen, Munition und Explosivstoffen, bei der Ausarbeitung von Plänen zur Verringerung und 
Verhütung bewaffneter Gewalt unter dem Aspekt der Rüstungskontrolle, bei der Förderung und Unterstüt-
zung der Durchführung einschlägiger Übereinkünfte und Verträge und bei Kapazitätsaufbauinitiativen zur 
Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen den unerlaubten Handel mit Feuerwaffen, 

______________ 
222 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argenti-
nien, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, 
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Pana-
ma, Paraguay, Peru, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Uruguay und Venezuela 
(Bolivarische Republik). 
223 A/68/134. 
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